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Zitat von Moebius

Es gibt zB Urteile darüber, dass die Kosten für Anschaffung und Ausstattung eines
Arbeitszimmers nicht vom Arbeitgeber erstattest werden müssen, auch wenn die
Notwendigkeit nicht in Frage gestellt wird. Urteil

Eingeführte Bücher müssen zur Verfügung gestellt werden, aber nur leihweise und die
Lehrkraft muss sie ohne Eintragungen oÄ zurück geben.

Ok, Arbeitszimmer ist klar. Wobei du natürlich formal auch nicht verpflichtet bist die ein
Arbeitszimmer anzuschaffen. In der Praxis sieht es natürlich anders aus.

Bei Büchern ist es so, dass sie soweit nutzen kannst, wie es für den Unterricht notwendig ist.
Ebenso sind die üblichen Gebrauchsspuren unproblematisch. Sollte ich ein Buch beschädigen,
sollte es auch nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit ein Problem sein. Bei grober
Fahrlässigkeit greift die Versicherung. Letztlich bleibt nur das Arbeitszimmer, wo ich einen
gewissen Druck sehe, dass ich es anschaffen muss.
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